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§ 308a EO Klagerecht des
Verpflichteten

 EO - Exekutionsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Wurde eine beschränkt pfändbare Forderung gepfändet und überwiesen und hat der betreibende Gläubiger

diese nicht bereits gerichtlich geltend gemacht, so kann auch der Verpflichtete den pfändbaren Teil zugunsten

des betreibenden Gläubigers gerichtlich geltend machen,

1. 1.insoweit nicht der betreibende Gläubiger binnen 14 Tagen nach der Zustellung der Streitverkündung

(Abs. 2) mit Schriftsatz oder durch Erklärung in der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung in den

Rechtsstreit eintritt oder

2. 2.wenn drei Monate seit der Überweisung und dem Eintritt der Fälligkeit der Forderung abgelaufen sind.

Ein Zahlungsbefehl darf bereits davor erlassen werden. Nach der Zustellung der Streitverkündung nach Z 1 oder

dem Ablauf der Frist nach Z 2 erstreckt sich die Streitanhängigkeit auch auf den betreibenden Gläubiger.

2. (2)Die Streitverkündung (Abs. 1 Z 1) ist längstens binnen einer vom Gericht festzusetzenden, angemessenen, vier

Wochen nicht überschreitenden Frist vorzunehmen und dem betreibenden Gläubiger nach den Vorschriften über

die Zustellung von Klagen zuzustellen. Tritt der betreibende Gläubiger nach Abs. 1 Z 1 ein, so ist der Verpflichtete

in diesem Umfang durch Beschluss des Prozessgerichts vom Rechtsstreit zu entbinden. In das vom betreibenden

Gläubiger vorgelegte Kostenverzeichnis können auch die dem Verpflichteten vor seiner Entbindung vom

Rechtsstreit verursachten Kosten aufgenommen werden. Soweit Kosten des Verpflichteten vom Beklagten zu

ersetzen sind, sind sie dem Verpflichteten zuzusprechen.

3. (3)Eine Änderung des Klagebegehrens auf Leistung einer gepfändeten und überwiesenen beschränkt pfändbaren

Forderung an den betreibenden Gläubiger ist ohne Zustimmung des Beklagten möglich.

4. (4)Ein Vergleich oder ein Verzicht über den vom Verpflichteten nach Abs. 1 geltend gemachten pfändbaren Teil

der Forderung auf Rechnung des betreibenden Gläubigers bedarf dessen Zustimmung. Dies gilt nicht, wenn dem

betreibenden Gläubiger die Klage oder die Streitverkündung zugestellt wurde, dieser nicht als Nebenintervenient

beigetreten ist und er auf den Eintritt dieser Rechtsfolge hingewiesen wurde.

5. (5)Im Klagebegehren und in der Entscheidung über eine vom Verpflichteten geltend gemachte beschränkt

pfändbare Forderung kann die Berechnung des unpfändbaren und pfändbaren Teils der Forderung dem

Drittschuldner überlassen werden.

6. (6)Jede Entscheidung über die gepfändete und überwiesene Forderung ist auch dem betreibenden Gläubiger und

im Fall des Eintritts des betreibenden Gläubigers (Abs. 1 Z 1) dem Verpflichteten zuzustellen. Bei Geltendmachung

des pfändbaren Teils durch den Verpflichteten nach Abs. 1 Z 2 ist auch die Klage sowie eine allfällige Änderung

des Klagebegehrens (Abs. 3) dem betreibenden Gläubiger zuzustellen.
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